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III.5.2  Welche Berufe zählen zu den MTD?  

Meinhild Hausreither

Zitiervorschlag: Hausreither in Aigner/Kletečka/Kletečka-Pulker/Memmer,  

Handbuch Medizinrecht Kap. III.5.2 (Stand Oktober 2013, rdb.at)

Zu den gehobenen medizinisch-technischen Diensten zählen folgende sieben Berufe (§ 1 MTD-

G):

1.  der physiotherapeutische Dienst;

2.  der medizinisch-technische Laboratoriumsdienst;

3.  der radiologisch-technische Dienst;

4.  der Diätdienst und ernährungsmedizinische Beratungsdienst;

5.  der ergotherapeutische Dienst;

6.  der logopädisch-phoniatrisch-audiologische Dienst;

7.  der orthoptische Dienst.

 Praxishinweis: Zu unterscheiden von den gehobenen medizinisch-technischen Diensten ist der 
medizinisch-technische Fachdienst (MTF). Der MTF umfasst

– die Ausführung einfacher medizinisch-technischer Laboratoriumsmethoden,

– die Ausführung einfacher physiotherapeutischer Behandlungen sowie

– Hilfeleistungen bei der Anwendung von Röntgenstrahlen zu diagnostischen und therapeutischen 
Zwecken. 
Diese Tätigkeiten dürfen nur nach ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht 
vorgenommen werden (vgl § 37 MTF-SHD-G – siehe Kap III.9).

Zweck der Regelungen des MTD-G ist es, die Vornahme besonders verantwortungsvoller 

Tätigkeiten im medizinisch-technischen Bereich an besondere Qualifikationen zu binden und die 

Berufsausübung einem (etwa gegenüber der GewO) verschärften gesetzlichen Regime zu 

unterwerfen, um so die von den geregelten Tätigkeiten betroffenen Patienten besonders zu 

schützen (OGH 10. 2. 2004, 4 Ob 17/04 k = RdM 2004/76).
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